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Die Pfarrkirche Stairs.
Don Anton Hdermatt) Kaplan in Stans).

Es lohnt sich der Mühe, der Pfarrkirche Stans in den

„Beiträgen zur Geschichte Nidwaldens" Aufmerksamkeit zu schenken.

Sie galt seiner Zeit als Hauptkirche des Landes, und als Nid-
walden ein eigenes Landessiegel sich wählte, trug dasselbe den

hl. Petrus als Siegelbild im Wappenschilde. Petrus und Paulus
sind nämlich die Patrone der Kirche. Nebst den gegenwärtigen

Filialen gehörten ehedem zu ihr: Engelberg bis 1148, Wölfen-
schießen bis 1438 und Hergiswyl bis 1621, in welchen Jahren
diese letztern eigene Pfarrrechte erhielten. Noch gegenwärtig zählen

sich fast die Hälfte der Bewohner Nidwaldens zu ihr. Bis dahin
wurde ihrem Entstehen umsonst nachgeforscht. Urkundlich erscheint

sie in den Akten des Gotteshause Muri um das Jahr 1119.
Seit dieser Zeit nennen uns die Archive der Gotteshäuser Muri
und Engelberg häufig die beiden Kirchen Stans und Buochs in

päpstlichen, bischöflichen und kaiserlichen Urkunden, worin denselben

Zinse und Pfarrrcchte entweder ertheilt oder bestätigt werden.

Besonders war es Engelberg, wohin diese beiden Kirchspiele

pflichtig waren. Leider vermissen wir die interessanteste Geschichts-

quelle der Kirche Stans, nämlich das alte Jahrzeitbuch, welches

durch die Unbill der Zeit oder der Menschen abhanden gekommen

ist. Dank den Archiven Nidwaldens und besonders des Gottes-

Hauses Engelberg, welche, vorzüglich letzteres, viele dahin be-

zügliche Urkunden in sicherm Verwahr hielten, und uns schätzbare

Nachrichten geben.

1. Der Kirchthurm.

Wie die Volkssage meint, soll derselbe von den Heiden

erbaut sein; Andere glauben, er habe ehedem den Meiern von



— 33 —

Staus zur Wohnung gedient, Beide Ansichten beruhen auf sehr

schwachem Grunde. Professor Jos. Placidus Segesser von Luzern

hat sich diesen Thurm in architektonischer und historischer Be-

ziehung zu eingehendem Studium genommen, und nannte ihn
eine seltene Merkwürdigkeit, sowohl wegen seiner Konstruktion,

als auch, weil derselbe eines der besterhaltcnen und ältesteu Denk-

male ist, die unsere V. Orte aus der vorgothischen Zeit, aus

der Epoche des Rundbogenstyls, aufzuweisen haben. Die ganze

Höhe bis zum Helm beträgt 34 Fuß und ist durch 7 Absätze

gebildet, die durch ebenso viele Gurtungen von einander getrennt

sind. Die Hauptmauer ist äußerst sorgfältig, man darf sagen,

mit großen Kosten aufgeführt, indem das ganze Mauerwerk von
innen und außen aus lauter kleinen Werksteinen (Quadern), von

sauber vierkantig bearbeitetem Muschelkalk besteht, wie er in der

Gegend von Dalleuwil vorkömmt). ') Nebst anderm bemerkt

Segesser über diesen Thurm: Wenn dem Architekten die Auf-
gäbe gestellt wird, aus den vorhandenen Merkmalen auf das

ungefähre Alter desselben zu schließen, so glaubt er sich einzig

an die Richtschnur halten zu »rüsten, die in dieser Beziehung

Alterthumsforscher sowohl als Baukundige aufgestellt haben. Sie
halten den Kirchthurm von Stans als ein merkwürdiges Denk-

mal des reinen Rundbogenstyls, eher hie und da an das antik-

griechische erinnernd. Die Erbauung des Thurmes dürfte somit
in das Ende des XI., sicherer in das XII., spätestens in den

Anfang des XIII. Jahrhunderts gesetzt werden.

Schon 111V, 1148, l157 u. s. w. wird die Kirche von

Stans in den kirchlichen Bestätigungsurkunden für Muri und

Engelberg genannt. Also um diese Zeit mag dieser Thurm sein

Dasein erhalten haben. Seine ursprüngliche Anlage und Form
kann nur die eines Kirchthurms gewesen sein, er hat nie einem

') Das Burgflueli oder Bitrgern-Tößli rechts ob der Landstraße

im Brandwald zu Dallenwil besteht wirklich aus solchem Muschelkalk.

3
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andern Zwecke gedient, und wir glauben darum nie, sagt

Segesser, daß das Gebäude von der alten Maierei in Stans
herrühre. ') Die Maier von Stans mögen wohl ihren festen

Sitz in Stans gehabt haben; allein wir kennen daselbst andere,

noch bestehende oder zerfallene, feste Wohnungen. Der feste

thurmähnliche Bau des „Höfli" oder „Rosenburg" unten

am Flecken Stans läßt uns, besonders die nordwestliche Seite

desselben, auf einen festen, mittelalterlichen Bau schließen. Wem

derselbe gehört und wer ihn ursprünglich bewohnt habe, ist uns

unbekannt. Weiters aber wissen wir bestimmt, daß in der Nähe

des heutigen Pfarrhauses ein fester Thurm gestanden, und dann

im Jahre 1612 auf Befehl der Obrigkeit niedergerissen und zur

Umfriedung des Pfarrhauses verwendet worden ist. Der wohl-
weise Rath befahl nämlich: „Bethräffende Vnsers Pfarrherren

Huß Hostettly Vnd thurm, will M. H. bricht, daß etwaß

buwens Vnd erbesserens notwendig sin möchte, ist erkennt, daß

der Steininthurm abgeschlissen Vnd der Pfarhoff ingcmuret

werde, sampt anderm, was von nötten. Darumen ist her Landt-

ammann Riser, Hauptmcm Caspar Leu Vnd der Kilchmeier zue

buwmeistern erkennt." Spuren des genannten Thurmes zeigten

sich nicht unwahrscheinlich unmittelbar oberhalb des Pfarrhofes,
als man die Mauer und Waschhütte zwischen dem „Kirchen-

mattli" und dem Pfarrhofe ungefähr 3 Schuhe weiter hinauf-
rückte. Bei dieser Arbeit stieß man etwa 2 Fuß tief auf feste

Mauern, die man aber leider weder in ihrem Umfange noch

nach ihrem Durchmesser verfolgte.

Siehe Segesser, Geschichtsfr. IX. 164—169.
2) Schon der Name „Hof" oder „Höfli" legt die Vermuthung

nahe, es sei dieses das Amtshaus und die Wohnung zugleich des Herr-

schaftlichen Meiers oder Amtsmannes gewesen. — „Rosenburg" scheint

erst später das Höfli genannt worden zu sein. — Die Sage redet von
einem unterirdischen Gange, der von hier zur Pfarrkirche führe.

°) Räth- und Landleute-Protok. V. 76.
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S. Die alte und die jetzige Kirche.

So wenig wir bestimmt wissen, wann der majestätische

Kirchthurm von Stans erbaut worden, ebenso wenig ist uns

die Zeit des Baues der ersten Kirche daselbst bekannt. Die alte,

welche im Jahre 1641 oder 1642 abgetragen wurde, hatte nicht

die gleiche Stelle, wie die gegenwärtige. Der Haupteingang
der alten Kirche war gegen Südosten und das Chor, wie bei den

meisten romanischen Gotteshäusern, gegen Nordwesten gerichtet,

und links vom Chore trat man in den Glockenthurm, wo man

jetzt noch die zugemauerte alte Thüre sieht. Die Thürpfosten
der beiden Seitenportale der jetzigen Kirche, welche von Sand-

stein verfertigt sind, stammen noch aus der> alten Kirche. Das

Seitenportal gegen Südost enthält in Nischen links und rechts

die Bildnisse der Kirchenpatrone Petrus und Paulus, und hat

wahrscheinlich bei der alten Kirche als Haupteingang gedient.

Aus der Zeit der alten Kirche hangen im Kirchthurme noch

die große Glocke, welche im Jahre 1531 gegossen worden und

7266 Pfund schwer ist, dann die Todtenglocke aus dem Jahre
1554, und das sogenannte Feuerglöcklein vom Jahre 1576,
welches vor einigen Jähren einen Spalt bekommen und nachher

vom löblichen Kirchenrathe ins Landesmuseum abgegeben wurde.

Ueber die Reparaturen und Bauten der alten Kirche sind

uns noch einige Notizen erhalten. Am 27. April 1572 be-

schloß dahin bezüglich die Landesgemeinde, daß man an den

neuen Helm der Pfarrkirche Stans 266 Gulden beitragen und

noch 266 Gulden lehensweise auf zwei Jahre zinsfrei geben

wolle; nach Verfluß dieser Zeit werde die Landesgemeinde wieder

berathen, ob sie die letzten 266 Gulden schenken werde oder

nicht.ch Nachdem auch der Dachstuhl der alten Kirche baufällig
geworden, schritt man auch da zur Reparatur desselben, und

beauftragte von Seite der Obrigkeit den Kirchmaier sammt

si Landesgem.-Protok. I. 123.
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etlichen Ehrenmännern, die Anordnung in Bezug aus Arbeit und

Kostenbeitrag zu treffen. Die getroffene Anordnung mußten die

Eindliffer in den sieben Uerthenen vollziehen. Als Fuhrlohn

für ein Pferd wurden 6 Batzen bezahlt. ') Den 8. Oktober

1591 ward der neue Taufstein in der alten Kirche aufgestellt,

und hat Pfarrer Z'bären am gleichen Tage dem Johannes

Odermatt von Wiesenberg ein Knabe mit Namen Johannes,

getauft, welchen Andreas Fluri und die Frau des Martin Oder-

matt aus der Taufe gehoben und Pfarrer Z'bären bekam als

Präsent 8 Schillinge. Den 26. September 1594 werden von

Räth- und Landl.-Protok. n. 70.

2) Taufbuch Staus Nr. 1. Ich füge hier die Vorschrift bei der

Taufe durch das Concil von Trient an, wie Pfarrer Dieselrieds zehn

Jahre vorher bei Beginn des Taufbuches bemerkt- „Vff göttlicher Vnd

heiliger Versammlung des leisten gehaltenen Concilii zu trient angesechen

Vnd confirmirt Vnd bestätigst, das fürhin von vil hocherwcgnen Vrsachen

Vnd für nemlichen Verhinderungen der Eee, So dann durch Verhinderungen
der gefatterschaften sich öftersmal zntrett, so hat das vorgcmält gehaltn!
Concilium zu Trient (verordnet), das fürhin man nit mer dann zwei ge-
fätterten söllen angestellt oder beruft werden, welches aber nicht gebracht

ist worden bis vff die zit, das der helig datier Gregorius der 13. des

namens den hochwürdigen sürsten Vnd Herren Bischof von Verzell hinan
geschickt Vnd mir sömliches by Verlierung finer gnaden gebotten, auch

darnach durch ein einhälligen Ratschlag einer ganzen lantzgcmeind an der

A im jar als man zalt von der heilsamen geburt Jesu Christi 158 t an-

genommen. Vff fölichs han ich her Andreas Dietelriedt der zit pfarhcr
zu stans Vnd Kamerer des loblichen Vnd erwürdigen Capitels der 4 Wald-

stellen Lucern, Vry, schwitz, Vnderwalden ob Und nit dem kernwaldt, auch

heiligen Römischen Katholischen kirchen Notarius angefangen Vnd am
10. tag brachmonats ein kind getouft, Vnd fvrhin in 7 wuchen Vnd l tag
ist kein kind in diser Pfarrkirchen nit getouft worden, Vnd soll sömlichs
von mir Vnd minen Helfern Vnd Kaplanen gehalten werden, Vnd der

namen des kindcs, der Elteren, Gotten Vnd göttis, der monat Vnd der

tag Vffgeschriben werden.

Vff obgemelten tag den 10. brachmonat han ich Obbemelter pfarr-
her ein kind getoufft mit namen Marcus, sin Vatter heißt Gotthart baggen-
stoß, sin mutter Frena Mathis, sin Götti Hans Has, sin gotten Elsbeth
wildrich". (Taufbuch der Kirche Stans Nr. 1.).
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den Räthen und Landleuten der Kirchmeier, Landammann Waser,

Landammann Lussi, Statthalter Leu und Commissar Ziffer be-

auftragt, den Bau einer neuen Orgel zu befördern, und zu

untersuchen, wer hier im Lande und in Engelberg etwas an

den Bau der Orgel versprochen habe und daß sie dann die ver-

heißenen Gaben einziehen.') Im Dezember darauf wurde die

fernere Weifung gegeben, betreff der neuzuerstellenden Orgel mit
dem Hrn. Crispino einen Akkord abzuschließen. In den Annalen
des Gotteshauses Engelberg wird mit Bedauern geschrieben, daß

der dortige Abt, Gabriel Blattimann, welcher allseitig sehr schlecht

haushielt, zu der Orgel in Staus ein altes auf Pergament ge-

fchriebenes Meßbuch aushingab, um damit die Windkästen und

Kanäle zu verkleistern. Dasselbe soll sehr interessante Notizen
über die Geschichte des dortigen Klosters enthalten haben.

Als der große Wohlthäter und reiche Landammann, Ritter

Melchior Lussi, die Baufälligkeit und Unzulänglichkeit der alten

Pfarrkirche sah, dachte er auf Erweiterung derselben. Er ließ

an der St. Andresengemeinde 1598 durch Landammann Waser

vor den Räthen und Landleuten das Anerbieten vorlegen, daß

er gesinnt sei, den Chor der Pfarrkirche zu vergrößern und eine

Pfründe aus seine Kosten zu stiften. Ersteres wurde angenom-

men, was aber die Pfründe betraf, gaben die Kirchgenossen dem

ehrsamen Rath den Auftrag, mit dem Hrn. Landammann Rück-

spräche zu nehmen, was der Kirche das Nothwendigste sein möchte.

Diese RückHaltung der Kirchgenossen läßt durchblicken, daß schon

um diese Zeit auf den Neubau einer Kirche gedacht wurde.

Der Gedanke auf ein neues und geräumiges Gotteshaus

für Stans und die dazu gehörigen Filialen, wo, außer zu

Räth- und Landl.-Protok. I. 78.

2) s,, n. O. H. 8V.

2) R. L. P. H. 270.
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St. Jakob in Ennetmoos, noch keine Filialkapläne pastorirten,

trat deutlich mit dem Jahre 1605 in's Leben, obwohl er erst

40 Jahre später ausgeführt wurde. An St. Andrescntag des

genannten Jahres erhielten Oberst Lussi, Commissar Riser und

Kirchmeier Joseph von Uri als verordnete Bauherren die Weisung,

den Kirchenbau an die Hand zu nehmen und eine Kostenberechnung

zu machen.^) Von dieser Zeit an bis zur Grundsteinlegung

der neuen Kirche durch Abt Placidus von Engelberg, den 3. Mai
1642, stoßen wir auf keine weitern Verhandlungen der aufge-

stellten Baukommission. Bei einem so kostbaren Bau, wie die

gegenwärtige Kirche ist, gab es Klagen und Unzufriedenheit

über den Bau und die Steuern an dieselbe zur Genüge. Die

hohe Regierung fand sich daher öfters veranlaßt, in's Mittel zu

treten. Als Niclaus Bläst die Bausteuer einzog, wurde ihm

häufig mit Schmach- und Stichworten begegnet, weßhalb der

wohlweise Rath den 16. Hornung 1643 beschloß: Was die

gemeinen Kirchgenossen bereits beschlossen und künftig noch be-

schließen werden, bei dem soll es verbleiben und in Kraft bc-

stehen; wer bei Einziehung der Steuer ähnlichen Verhaltens sich

schuldig macht oder in dieser Beziehung schon gefehlt hat, der

soll billigermaßen gestraft werden. Die Landesregierung schenkte

unterm 18. Mai desselben Jahres an die zuerbauende Kirche

Tannen- und Eichenholz aus dem Lopperberg (Hinterberg?),
soviel man nöthig habe. Der Duststein (Tropfstein) wurde von
Büren bezogen. Die Besitzer der Duftgrube beklagten sich über er-

folgten Schaden durch Ausgrabung desselben vor dem wohlweisen

Rathe, welcher dann am 2. Wintermonat 1644 den Landvogt
Christen von Wolfenschießen, Hans Wamischer von Buochs und

Wolfgang Stultz von Ennetbürgen abordnete, diesen Schaden

0 R. L. P. HI. 720.

st Jahrzeitbuch Stans.
st R. L. P. XI. 145.

st R. L. P. XI. 1S3.
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einzusehen und zu schätzen, indem man bereit war, denselben nach

Gebühr und Bescheidenheit abzutragen. Nebstdem aber glauben

die gnädigen Herren und Obern, daß der Duft der hohen Obrig-
keit gehöre und ohne Bewilligung derselben keiner außer das

Land geführt werden dürfe. Wer nicht dieser Ansicht sei, der

soll die nähere Erläuterung beim Landrathe einholen.')
Als mit dem Jahre 1646 die neue Kirche erstellt war,

beklagte sich der Werkmeister, daß er sehr übel und langsam be-

zahlt werde und erklärte der Obrigkeit, daß er und sein Ge-

finde (Arbeiter) unmöglich länger warten könnten. Den 29. Wein-

monat beschloß sodann der Wochcnrath, es soll die angelegte

Kirchensteuer auf Geheiß des Landweibels durch die Steuerein-

züger bei 10 Kronen Buße bezogen werden, und daß die Rech-

nungen noch in der laufenden Woche um die „sechste Steuer"
mit Hrn. Landammann Stultz richtig gemacht werden soll. Sollte
dieses nicht geschehen, so mögen, nebst genannter Buße, die Werk-

leute auf Kosten der Ungehorsamen oder Säumigen im Wirths-
Hause leben und zehren, bis die Steuern und Rechnungen richtig

behändigt sein werden. Rathsherr Wolfgang Wildrich von Dallen-

wil, welcher Einzüger der Steuer war und deßhalb von den

dortigen Uerthnern des Rathsplatzes entlassen und statt dessen

Caspar Jollcr gewählt worden ist, mußte auf Geheiß des Wochen-

rathes in dieser Beziehung noch sein Bestes thun und den Rech-

nungsablagen beiwohnen. °).

Ungefähr um diese Zeit verehrten die Uerthner von Staus-
ftad einen Wald an den Kirchenbau zu Stans. Die dahin be-

zügliche Schrift sagt: „V»d hiemit ist zu wissen, daß obbemelte

Vertner zu Stansstad an den nüwen Pfarkilchenbuw vergäbet

habent einen Wald vnder Wandfluo gelegen, vs welchem Wald
ein thusent guldi bargeltswys erlöst worden. Vs welchen

thusent guldinen Vnser Pfarkilchen (vßert dem buw) zu ihrem

à. er. O. XI. 2öö.

2) R. L. P. XU. 83.
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nutz erschossen ist ober die Gl. 300. Von dessentwegen gemeine

Kilchenräth zu Stans vf anhalten deren von Stansstad dis Jarzit
angenommen, jerlich in Vnser Pfarkilchen zu halten Vnd vom

Kilchmeier in namen der Kilchen Vszurichten". ch

Der schöne, von Naturmarmor verfertigte Taufstein in der

neuen Kirche schenkten l 647 Lieutenant Johann Stultz und seine

Gemahlin Anna Weingartner zur Ehre Gottes und Maria's,
wie auch des hl. Sakraments der Taufe.

Am 18. Juli 1617 wurde die neue Pfarrkirche durch den

Weihbischof Franz Johann von Konstanz sammt 6 Altären ein-

geweiht. 2)

Begreiflich waren jetzt noch keineswegs die großen Kosten

des Kirchenbaues getilgt. Weil bereits schon die achte Steuer

lief, so war es schwer mit dem Bezug dieser und der frühern

ausstehenden. Der Landweibel erhielt vom Wochenrath den

strengen Befehl, die aufgestellten Steuereinzüger zu versammeln

und ihnen zu bedeuten, daß sie über die siebente und achte Steuer

Rechnung ablegen, im Nichtfalle soll ihnen „geschätzt" werden.^)
Wie die Obrigkeit zu thun Pflegte, gab sie in die neue

Kirche auch Schilt und Fenster. Der Wochenrath vom 13. Winter-

monat 1662 gab dem Hauptmann Franz Leu den Auftrag, dem

Schiltbrenner Probstatt in Lucern 120 Pfunde Käs zu schicken

und ihn zu bewegen, daß er die bestellten Schilde in die Pfarr-
kirche bald möglichst brenne, ch

Der großartige Bau wurde im herrlichen Renaisance-

Style aufgeführt. Die großen Säulen, welche das Hauptschiff

der Kirche tragen, sowie fünf Altäre sind von schwarzem Mar-
mor, der in der Kniri bei Stans gebrochen worden sein soll.

st Jahrzeitbuch Stans Fol. 40.

ft Inschrift des Taufsteins,

ft Kirchenarchiv Stans, stehe Anhang Nr. 5.

ft R. L. P. XII. 134.

ft a. a. 0. XIV. 218.
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Zahlreiche plastische Bilder von einheimischem Alabaster schmücken

die Altäre und geben dem Ganzen ein einheitliches Gepräge,

das Innere macht einen großartigen, ungemein ernsten Eindruck,

den selbst die Zuthaten der spätern Zeit nicht auszulöschen ver-

mochten. Ueber die Gesammtkosten des Baues findet sich keine

Rechnung vor; nur Joh. Franz Jann, Kaplan zu Stans, be-

merkt in seinem Handschriflichen Notizenbüchlein (1702), daß

derselbe ohne das Material und die rohe Arbeit über 80,000
Gulden gekostet habe. H Ebenso berichtet der genannte Kaplan,

daß 1672 dem Kirchthurme ein neuer Helm aufgesetzt worden sei.

Daß wir so mangelhafte Nachrichten über das Kirchenwesen

zur Hand haben, läßt sich nebst Anderm durch den Dorfbrand
in Stans von 1713 und den Einfall der Franzosen von 1798,
welche die Umgebung von Stans in Feuer aufgehen ließen,

entnehmen.

Der gesessene Landrath vom 22. März 1679 befahl, daß

das Landeswappen, der weiße Doppelschlüssel im rothen Felde

in der Mitte des Chorbogens, von zwei Engeln getragen, an-

gebracht werdet) Bei der Renovation der Kirche im Jähre 1865
wurde der Wappenschild entfernt und dafür eine Ziffertafel der

Kirchenuhr angebracht.

Ein neues Orgelwerk sollte die Schönheit der Kirche er-

höhen. Der Wochenrath vom 10. April 1689 versprach 100
Gulden an dasselbe; schon zwei Jahre nachher war es vollendet

und der Wochenrath befahl, daß es von den Geistlichen geprüft
werde, wobei zu erscheinen hatten im Namen der Oberkeit der

Statthalter, Landvogt Zeiger und Zcugherr Odermatt, ch Später
gab der Laudrath nochmal 100 Gl. an diese neue Orgel.

Nach einigen Jahren drohte dem herrlichen Gotteshause

eine furchtbare Verwüstung. Freitag den 17. März 1713 Morgens

p Das Büchlein liegt im Landesmuseum.

2) Landsgem.-Protok. HI. 350.

') R. L. P. XIX. 11 und 60.



— 42 —

8 Uhr brach unter dem Wirthshause zum Rößli in der Wohnung
des geistlichen Herrn Franz Arnold von Bach, plötzlich, man

wußte nicht wie, Feuer aus, verzehrte das alte, von Holz ge-

baute Haus und drei andere mit diesem verbundene Holzhäuser

mit solcher Schnelligkeit, daß an eine Dämmung des Feuers

nicht zu denken war. Bald stand das Rößli in Flammen, welche

in die benachbarten Häuser getragen wurden. Ein amtliches

Schreiben vom 27. März 1713 sagt, daß innerhalb 6 Stunden

bis 81 Häuser und Firsten, darunter das sehr alte und kost-

bare Rathhaus und der Spital in Asche lagen. Z Diesen: furcht-
baren Brandunglücke entging die Pfarrkirche insofern, daß sie

zwar nicht in Asche gelegt wurde, aber doch in Folge der Feuer-

Hitze der nahestehenden Häuser und der Flecknermannschaft noch

bedeutenden Schaden nahm. Die Zierrathen, die große und kleine

Orgel wurden entfernt; doch die Kirche, obwohl an den Ecken

des Chors und an verschiedenen Stellen vom Feuer ergriffen,
wie durch ein Wunder gerettet. Die Hitze um die Kirche war
so heftig, daß alles Blei etlicher Kirchenfenster schmolz und eine

Marmorsäule des Vorhofes derselben zersprang. Zum beständigen

Andenken ist eine Inschrift auf derselben eingemeiselt und die

zersprungene Stelle mit Eisenbanden umschlungen. Die Inschrift
lautet: „Anno 1713 den l7. Mertz ist dise marmor Seülle Bei

Einäscherung des haubtfleckens Wägen grosser Hitz zersprungen".
Um sechs Uhr wurde eine allgemeine Landesprozession zum viel-
seligen Bruder Klaus nach Sächseln gelobt. Hierauf hat das

Feuer nicht mehr um sich gegriffen, so daß das Haus des Land-

schreibers Zelger unter der Kirche, so vom Feuer bedroht war,
nebst andern Häusern gelöscht werden konnten. Fünf Tage nach

dem schauerlichen Ereignisse fand diese Prozession statt. Z Am

Bllnti in seiner Chronik (mspt) sagt, daß innerhalb 6 Stunden
6S Häuser und in allem 85 Firsten ein Raub der Flammen geworden seien.

Z Bünti, damals Landesseckelmeister.
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20. März hierauf verordnete der Wochenrath noch eine besondere

Dankesprozession nach Sächseln, indem er sagt: „Weylen die

Muotter- old Pfarrkirchen, Welche in Mitte dennen flammen ge-

standen Vnd vermittelst gethanen gelnbtß zue dem Villselligen
Bruoder Clausen miraculoser wyß erhalten worden; Allß solle

zue schuldiger Danksagung Von Donnerstag Vber 8 Tag Eine

allgemeine Landtsproceßion angesächen Vnd gehalten Vnd am

ersten sonntag in allen Pfarreyen vcrkiindt werden/' Die Repara-
turen der Kirche an den Fenstern, am Vorhofe, am Oelberg und

Kirchendach, ohne die Aufrichtung der beiden Orgeln, kosteten

466 Gulden. 2)

Da vor dem Dorfbrand die Häuser bis in die Nähe der

Kirche nnd des Rathhauses gestanden, so hat der gesessene Land-

rath den 23. Juli 1714 betreffend den Wiederaufbau der Häuser

und Sicherheit dieser zwei Hauptgebäude des Dorfes verordnet,

daß man mit den in der Nähe derselben liegenden Hausplätzen

zurückweichen soll; er ernannte zur Regelung dieser Frage eine

Commission mit der Zusicherung, daß diejenigen, welche wegen

Ankauf anderer Hausplätze zu Schaden und Nachtheil kommen

werden, billige Entschädigung erhalten sollen, „Vnd waß von

solchem Ehrenanßschutz wird concludirt werden, solle allwegen

Krafft Vndt Bestandt haben Vndt oberkheitlich Bestättiget seyn".^)

Im Jahre 1763 ward die gegenwartige Kanzel in der

Kirche angebracht, wahrscheinlich, wie die Umschrift auf dem

Wappenschilde der Familie Lussi andeutet, auf Kosten der

„Frau Landammann Maria Genofeva Buocher, eine gcborne

Lussi, 1763." Verfertiger der neuen Kanzel war Josef Jgnaz

Augner aus Jmbst in Tyrol, ein bekannter Stukator und Ver-

golder. Der wahlweise Rath vom 13. Juni 1764 stellt diesem

ft Räth- und Landleut.-Protok. XXIV. 103.

ft Bünti sagt über die Brandsteuer, stir den Dorfbrand, daß die-

selbe 14,821 Gulden 23 ß. betragen habe,

ft Landsg.-Protok. V. 3S0.
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Meister durch die Kanzlei mit oberkeitlichem Siegel ein beloben-

des Zeugniß für seine tüchtige Arbeit aus.') Noch verdienter

wäre dieses Zeugniß, wenn diese Arbeit dem Baustyle der Kirche

entspräche. Die frühere und schon in der Alten Kirche bestan-

dene Kanzel, die vom berühmten Ritter Melchior Lussi verehrt

worden ist, wurde im Jahre 1765 vom Kirchenrathe in die

Kapelle zu Wiesenberg vergäbet. ^) In dem Jahre 1783 wurde

der Helm des Kirchthurmes mit Sturzblech beschlagen.

Sodann im Jahre 1865 erhielt das Innere der Kirche

eine Renovation durch N.Lenggenhager von Flawil, Kt. St. Gallen.

Es wurden Bilder, welche die acht Seligkeiten zum Motiv haben,

nach Zeichnungen von Kunstmaler Paul von Deschwanden, in
Fresko zu beiden Seiten des Schiffes ob dem Gesimse, auf dem

das Gewölbe ruht, gemalt. Die einzigen Gemälde der Kirche,

die Stationen, wurden ebenfalls nach Entwürfen Deschwandens

von stimmlichen Künstlern von Staus, nämlich Heinrich und

Carl Georg Kaiser, V. Trorlcr und Franz Bucher neu ersetzt,

ein Denkmal der damaligen Malerschule und des edeln Geistes

ihres Wirkens. Zwei Jahre nach der Renovation beschloß der

Kirchenrath (13. Januar 1867) die Neuerstellung der Kirchen-

stiege vor dem Haupteingange. Lange wurde über die Art der

Ausführung verhandelt und endlich in gegenwärtiger Haltung
ausgeführt. Eine bedeutende Reparatur erheischte endlich auch

die große Orgel, wozu ein bedeutender Credit eröffnet wurde.

Die betreffende Arbeit wurde dem tüchtigen Orgelbauer Friedrich

Goll aus Würtenberg, wohnhaft in Lueern, übertragen. Am

22. Juli 1886 wurde die Arbeit begonnen und dauerte bis in
den Spätherbst. Unter Leitung Goll's arbeiteten Hans Hettich

von Memmingen, Königreich Baiern, Hermann Deiserott von

Ilmenau, Königreich Sachsen, und Friedrich Mahlow von Berlin.

st R. L. P. XXX. 193.

st Kapellbuch Wiesenberg. Bruchstücke von derselben sind im

Museum.
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Z. Die Altäre der Kirche Stans.

u. In der alten Kirche.

Die alte Kirche zählte sieben Altäre, wie aus den Weih-

briefen zu entnehmen ist, nämlich:
1. Der Hochaltar, den heiligen Aposteln Petrus und

Paulus geweiht. Am 9. April 1390 wurde er von dem Weih-

bischof Bonifacius von Konstanz zur Ehre der beiden Apostel-

fürsten, des Apostels Jacobus des Aeltern und des heiligen

Laureutius eingeweiht, und das Fest des hl. Mauritius zum

jahrlichen Gedächtnißtage der Einweihung bestimmt.')
2. Neb en altar, U.L.Frau, zugleich Pfrundaltar des

Pfarrhelfers. Auch diesen Altar weihte der Weihbischof unter

vorigen: Dalum zur Ehre U. L. Frau, des hl. Martirers Stephanus,
der 10,000 Ritter und der 11,000 Jungfrauen. Als Gcdächt-

nißtag der Einweihung wurde der erste Tag nach der Oktav

Maria Geburt bestimmt.

3. Neb en altar, St. Katharina, zugleich Pfrund-
altar des Frühmessers. Bereits I 436 kömmt er als solcher vor.
Am 6. Juni 1497 weihte Daniel, Weihbischof von Konstanz,

den Altar ein zur Ehre der hl. Katharina, Johannes des Täufers,
der Apostel Simon und Judä, des Königs Sigismund, Margarethe,
Mauritius und seiner Gefährten, der Appollonia, Ottilia und

Agnes, ch

4. Neb en altar, St. Johann Baptist, zur rechten

Seite der Pfarrkirche, bei der kleineu Pforte. In Uagistro xroela-
mationrun jnvàitni'nk des ehmaligeu bischöflichen Archivs zu

0 Archiv Nidwalden; Geschichtsfr. II. 170. Die beiden hieher ge-

hörigen Altarslttgel mit dem Bilde des Martyriums der 10,000 Ritter
befinden sich, noch recht wohl erhalten, im Museum, lassen aber eine

spätere Zeit ihrer Entstehung vermuthen.
2) Archiv Nidw.; Geschichtsfr. II. 170.

' 2) Archiv Nidwatden: sieh Anhang Nr. 4.
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Konstanz vom 11. April lesen wir betreff dieses Altars: ,,àà
sunt iuäueis à clseano äseanatus Imesrnsimis aä pàa-
riaiir altaris sanctorum lotrannis IZaptisìae, nrargarstirs,
Naria Nagàlsns st Liàarins siti in scolesia paroclriali
in 8tans aà annum". Dasselbe geschieht Jahr für Jahr bis

zum 18. Juli 1473. Am 17. April 1191 weihte Weihbischof

Daniel diesen Altar ein zur Ehre der heiligen Johann Baptist,

Simon und Judae, Maria Magdalena, Margarethe, Mauritius
und seiner Gefährten, und der Jungfrau Ottilia. ')

5. Nebenaltar, St. Johannes Evangelist. Im
schon erwähnten Register von Konstanz ist verzeichnet: ,,àts
sunt inducts dseano Imesrncnsi ad altars 8. lolranuis
Itivanzzslistö in sectssia paroctriali 8tans situm ad annnin.
So zum 13. Februar 1172, am 15. Februar 1473 und

16. Februar 1174.
6. Nebenaltar, St. Ni col a us und hl. Kreuz,

Pfrundaltar der Amstein- oder hintern Pfründe. Dieser Altar
stand hinten in der Kirche, wie der Stiftbrief der Amsteinpfrlinde

sagt, und darum hieß die Amsteinpfrlinde die Hintere Pfründe, ch

7. Nebenaltar, St. Anna und St. Christoph,
der obern oder Andacherspfründe, welche 1519 gestiftet wurde.Z

d. In der gegenwärtigen Kirche.

Dieselbe zählte seiner Zeit 8 Altäre, von welchen der am

Eingange in das Chor stehende oder Mittelaltar entfernt worden

ist. Leider wurde auch das unten im Chore befindliche Marmor-
geländer abgetragen und 1774 die alten Altartische mit den

gegenwärtigen kollosalen und plumpen Machenschaften ersetzt, die

jeden Augenblick der Zertrümmerung würdig wären.

') Archiv Nidwalden: siehe Anhang Nr. 3.

2) Siehe Stiftbrief im Archiv Nidwalden.
2) Siehe Stiftbrief im Kirchenarchiv Stans.
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1. Der Hochaltar, zur Ehre des hl. Kreuzes und der

Apostel Petrus und Paulus eingeweiht, deren Bilder ihn schmücken.

Die Joscfsbruderschaft ließ im Jahre 1752 den marmorenen
Tabernakel erstellen. Seine Struktur entspricht leider gar nicht

dem Bau dieses imposanten Altars mit der Kreuzigungsgruppe.

Noch sieht man am Altartische die Spur der Flintenkugel, mit
der am 9. September 1798 ein Franzose den greisen Priester

Caspar Lussi unter dem hl. Opfer erschoß.

2. Der Mittel altar am Eingange des Chors, zur

Ehre U. L. Frau und der 12 Apostel gewidmet, wurde 1797

entfernt.
8. Der Nebenaltar (Rosenkranzaltar) ist zur Ehre des

heiligen Johannes, des Evangelisten, des hl. Dominicus und der

hl. Katharina von Siena eingeweiht H1647). Er trägt in
einer Nische das sitzende Bild der Königin des Rosenkranzes

und die Inschrift:
Vitara i'i'ivilöZiatnnr

Rosarii Laatàinaue! ssnipvr
VirßiniL Nurias

àno 8àtis Luinanav
NVCXOV1I.

4. Der Nebenaltar, den Heiligen: Anna, Franciscus
und Ignatius geweiht, ist ein Geschenk der Familie Leu, mit
der Inschrift:

In Ilunorean Osi

Lsàe Jlai'iua Viia-inis
88. Xnnaa IC'Unemci IN Ipnatii

Imonnin I'auüiiu IN

1947.
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5. Nebenaltar St. Johannes Baptist, Jodocus und

Antonius, ein Geschenk der Familie Lussi mit der Inschrift:

v. 0. N.
Ost Clanetriat Virgini

Nariaa 88is .latmrmi IlazitiL
ckoetoeo Lt àtonío
linssiorum b'àlta

1047.

6. Nebenaltar U. L. Frau, der hh. Sebastian, Karl
Borromä, Rochus, Amoldus, Katharina, Margareth und Elisa-
beth, mit der Inschrift:

Gott dem Herrrn und Mariae der Jungfrau, hat Laßen

in seinen eigenen Kosten bauen den Altar in St. Sebastiani
Caroli und S. Rochi Ehr, der Edel Hochgeacht Forsichtig und

weiße Herr Arnoldus Stultz, der Zeit Landtammann war, da

man zalt 1647 Jahr, auch der Kirchen-Bauherr einer war.
7. Nebenaltar im Chore rechts, zur Ehre des sel. Nico-

laus von Flue erstellt. Er birgt eine große Reliquie des Lan-
desvaters. 1797.

8. Neb en altar im Chore links, dem hl. Märtyrer
Remigius gewidmet, dessen Reliquien er enthält und wurde er-

richtet 1797.

Diese beiden Altäre weichen ganz vom Baustyle der Kirche

ab und sind nur von Kunstmarmor erstellt.

Im Chore finden sich nebstdem noch rechts und links in

Nischen aufgestellt die lebensgroßen, hölzernen Statuen Bruder

Klausens und Bruder Scheubers. Das erstere ist ein Meister-

stück dee Bildschnitzerei und nach Beim Lussi nur wenig Jahre

jünger, als die Kirche selber.

Pfarrhelfcr Caspar Lussi berichtet in seinein Tagbuche,

worin er die Einnahmen und Ausgaben für die zwei letztem

Wäre verzeichnete, daß er 65 Dublonen eingenommen, und
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davon dem Altarmacher Balzer Durrer in Kerns 20 Dublonen,
dem Schilliger für das Scheletou von St. Remigi 1—2 Dubl.

u. s. f, im ganzen 68 Dublonen bezahlt habe.

Die Kirche ward unter Pfarrer und Sextar Johannes

von Eggenburg (1642 — 1647) erbaut. Eggenburg erlebte noch

die feierliche Einweihung derselben und segnete kurz nachher den

12. August 1647 das Zeitliche, geehrt und geliebt von seiner

Heerde und geachtet von dem IV. Waldstätter-Kapitel, das ihn

zum Amte eines Sextars erhoben hatte.

4. Die Glocken der Kirche.

Die Pfarrkirche Stans besitzt 8 Glocken, von denen 7 im

Thurme und eine ob dem Chore im kleinen Thürmchen Haugen.

Die größte und zugleich die älteste vom Jahre 1531, die Todten-

glocke vom Jahre 1554 und das Feuerglöcklein vom Jahre 1576
datiren noch aus der alten Kirche, die übrigen kamen bald

nach der Erbauung der neuen hinzu.

a. Die größte, also aus der Zeit des Cappelerkricges,

wurde in Zürich gegossen und wiegt 7,200 Pfund.

Bilder: Christus mit der Weltkugel, U. L. Frau und

Peter und Paul.
Legende: oben an der Krone: (lsàtà ecà ibulgura.

franko, blortuos. xlango.
Unten: NCCCeCXXXI. (los. blieb, l'à ?uà

vau. Tlurieb.
I>. Die zweitgrößte wurde in Lucern gegossen und

wiegt 4000 Pfund.
Bilder: U. L. Frau mit dem Kinde, St. Peirus,

St. Paulus, Bruder Klaus, Bruder Conrad Scheuber.

Legende: oben um die Krone der schönen Glocke: lbü-
mina. 8asvn. Ooino. ànc>. 16S2. Vb'ginis. Intaetae. Xornsn.
Lortita. blaiî Virgià: Unten: là Dein. lnr. VIos. .lein

àtueus. Uiitàân. Von. lmeöl'ii. blos. blieb.
4
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e. Die drittgrößte, 3000 Pfund schwer.

Bilder! Mariä Verkündigung, St. Johann Baptist,

St. Mauritius, St. Victor, St. Ursus, St. Franciscus Assis,

St. Magnus und St. Beatus. Gegen die Mitte der Glocke

der Unterwaldner Schlüssel zweimal nebeneinander und darüber

der Reichsadler.

Legende: Wie oben bei der zweitgrößten, ausgenommen
die Jahrzahl, denn hier steht: „Anno 1054."

ci. Die viertgrößte zu 1900 Pfund und heißt ge-

wöhnlich St. Katharina-Glocke.

Bilder fehlen; in der Mitte ein schöner Wappenschild

des Herzogthums Wurtemberg.

Legende unten: Nans, Conrnà. Llueli. Von. 8à1-
dauLön. dos. Nià 1051.

o. Die fünftgrößte oder Todtenglocke. Dieselbe ist

ohne Bilder, hat an der Krone die Jahrzahl 1554 und die

Legende in Minuskelschrift: Imnàà. clonànin. in. einàlis.
kens, sonantibnm

f. Die sechst größte wird Rosenkranzglocke genannt,

und enthält die Bilder: Christus am Kreuze und U. L. Frau
mit der Umschrift: Lelniietos plango. Lostn eolo. Vulininn
kraugo. 1058.

g. DasFeuerglöckleinist mit den Bildern des himm-

lischen Vaters und des hl. Petrus geziert und hat die Umschrift

an der Krone: G Her. Uin. dot. Lognack. Nielr. Xit. Nor.

Loger. 4à 4X8. Naà. Unten steht

15 sLussi-WaPPen) 76.

Melchior Lussi.

Es ist dieses zweifelsohne jenes Glöcklein, das Ritter

Melchior Lussi für die von ihm 1578 im Stempach erbaute

Kapelle hatte gießen lassen und 1001, als das damalige starke

Erdbeben die Kapelle zerstört hatte, in die Pfarrkirche gekommen

ist. Bünti in seiner Chronik schreibt ausdrücklich, es hange das-
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selbe im Kirchthurm zu Staus. Vor einigen Jahren erhielt das

Glöcklein einen Spalt und wurde dann vom Kirchenrathe in's

Landesmuseum abgegeben.

Ii. Das Evangelienglöcklein hängt im kleinen

Thiirmchen ob dem Chore.

S. Die Pfründen in Stans

Noch keine Urkunde hat uns auch nur annähernd das Ent-
stehen der Pfarrkirche Stans berichtet. Ebenso wenig wissen wir
etwas zuverläßiges von der Stiftung der Leutpriesterei und Pfarr-
helferei daselbst. Erst mit dem 12. und 13. Jahrhundert be-

gegnen wir ihnen als schon bestehenden Pfründen. Die Amstein-

Kaplanei wurde 1446, die Andacher-Pfründe 1519 und die

Frühmefserei bereits 1396 errichtet, ') und nach ihrer Verschmelzung

mit den andern Pfründen später 1659 wieder neuerdings gestiftet.

a. Die Leutpriesterei.
Die beiden Kirchen Stans und Buochs besaß, was das

Patronatsrecht betrifft, der Freiherr Ccnrad von Seldenbüren,

Stifter des Gotteshauses Engelberg, und schenkte dasselbe seiner

jungen Stift nebst andern Rechten, die er daselbst hatte. Den

ersten urkundlichen Leutpriester von Stans, mit Namen Conrad,

treffen wir am 20. Christmonat 1148 an, als Bischof Hermann

von Konstanz der Klosterkirche Engelberg, welche bis dahin nur
eine Filiale von Stans scheint gewesen zu sein, eigenes Tauf-
recht und den Zehentcnbezug im Kirchspiele Stans begünstigte.

Hermann bestätigte in dieser Beziehung nur das, was Bischof

Ulrich, sein Vorgänger, bereits schon verordnet und begonnen

1) „Die Frllhmesserei in Stans" siehe „Beiträge zur Geschichte

Nidwaldens" I. Heft, 65-77 Seite. 1S84.

2) P. Jldeph. Straumeier, àuul. Zloutís TuAsl. III. 312

Manuspt. in Engelberg.
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hatte. ') Der jeweilige Leutpriester, weil Engelberg die Pfründe
damals besaß, aber keinen Nutzen daraus zog, wird zuerst

„Capellanus" und später „Bicarius' des Abtes von Engelberg

genannt. Diese Thatsache ist dem Gotteshause Engelberg von

Papst Clemens III. am 16. Herbstmonat 1188 verbrieft wor-
den. Derselbe beauftragt nämlich den Abt von Trub und den

Probst in Lucern, zu untersuchen, ob das Gotteshaus Engelberg

wirklich nothdürftig sei, und wenn, sodann zu verfügen, daß nach

Abgang des wirklichen Kirchherrn von Stans ein vom Akten

bestellter und beständiger „Vicar" die Seelsorge ausübe, der

dann dem Bischöfe in „Lpiritugiidus" und dem Akten aber

„àe jure teinporgliuin" zur Verantwortung stehet) Kaiser

Friedrich II. bestätigte dann auch am 2. Januar 1212 dem

Gotteshause seine von den Grafen von Habsburg und Froburg

zu beiden Seiten der Lurgnun oder dem Aawasser erworbenen

Besitzungen, vorzüglich auch die Kirchen zu Stans und Buochs

sammt Zugehör; er nimmt das Kloster und dessen Besitzungen

in seinen besondern Schutz. H Der Kaiser sagt in seiner Be-

stätigungsschrift: „Auf Bitten des Abtes Heinrich (von Engel-

berg) Iloelssigin Ltannes, Leelssigw IZuoàes cum pras-
denàis suis gtgus cnnuidus saruin psrtinsntiis absolute ei
Msgue nils, exceptions spiritualis vel seeularis persons,
itg e>uocl Mvoeutig earunàein ecolesigruni respieiat act

eastalàn econolni sanàrus"
Zu verschiedenen Zeiten bis in's 15. Jahrhundert wird

dem Kloster Engelberg sein Recht durch Päpste, Bischöfe und

Kaiser feierlich bestätigt, wie wir später hören werden, wenn

wir vom Verhältnisse zwischen Stans und Engelberg nähern

Aufschluß geben.

Archiv Engclberg, abged. Geschichtsfr. XIV. 234.
2) Archiv Engelberg; Geschichtsfr. XIV. 23S.

2) Archiv Engelberg. Gut erhaltene lateinische Urkunde mit schönem,

kaiserlichem Siegel.
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Der Abt von Engelberg übte sodann das Recht der Prüfen-
tation eines Leutpriesters dem jeweiligen Bischof von Konstanz.
Unterm 5. Christmonat 1349 stellt er den Gottfried von Maß-
wanden dem Bischof zur Bestätigung „aci vieaiiaiu xki-xàam"
und als Seelsorger der Pfarrkirche Stans vor, welche durch den

Tod des Leutpriesters Berchtold ledig gefallen. Er nennt diesen

Gottfried einen tauglichen Priester und der Bestätigung oder

Admission würdig. ')
Zwischen Bischof Heinrich von Konstanz und dem Abten

von Engelberg waltete in der Folge heftiger Streit wegen der

bischöflichen Quart von den beiden Kirchen Stans und Buochs.

Mit Urkunde von 1376 schreibt der Bischof, daß dieser Streit
durch Hilfe und Rath seiner Pfaffen dahin geschlichtet sei, daß

das Gotteshaus Engelberg künftig alle Jahre auf St. Hilaritag
für die zwei Quarten 10 Gulden bei dem Wechsel in Lucern

entrichten soll. H

In der Folge entstand zwischen den Kirchgenossen von

Stans und dem Abten von Engelberg Streit wegen der Be-

setzung der Leutpriesterei in Stans. Die Boten der Schirmorte

Engelbergs verglichen auf einem Tage zu Stans die Parteien.

Dieser Vergleich erfolgte durch Mathias Brunner Bürger und

des Raths von Lucern, Hans Fries Landschreiber von Uri, Conrad

Kupferschmid von Schwyz, Nicolaus von Flue von Obwalden

und Heinrich Z'Nidrist von Nidwalden. Der Abt und sein

Konvent meinten, sie hätten die Leutpriesterei zu besetzen „als
Inen eben wär" d. h. so oft sie wollen. Die Kirchgenossen

behaupteten, sie seien von Alters her berechtigt, dieselbe und die

andern Pfründen zu besetzen und zu entsetzen, so daß sie einen

Priester nehmen und denselben mit ihrer Botschaft vor den Abten

schicken, und Abt und Konvent dann diesem die Pfründe zu

leihen haben ohne Widerrede; kein Abt habe bisher gegen diese

') P. Straumeier, àiml. UnAeà H. 384.

2) P. Straumeier, II. 443; siehe Anhang Nr. 1.
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Gewohnheit Einsprache erhoben. Worauf der Vergleich dahin

ging: Die Kirchgenossen von Stans sollen fürderhin berechtigt

sein ihre Pfründen zu „besetzen und zu entsetzen so dick Vnd

vill Inen das eben ist", doch mit einem Priester, der vom

Bischöfe von Constanz Gewalt habe. Todte und Lebende zu ver-

sorgen. Wenn sie einen solchen (Priester) annehmen, so sollen

sie ihn mit ihrer Botschaft dem Abten und Konvente in Engel-
berg vorstellen, und diese sollen ohne Widerrede die Pfründe dem

Vorgestellten leihen. Für diese Gewalt, welche die von Stans
haben, sollen sie dem Abten und Convente 115 Pfunde Nid-
waldner Währung ausrichten, was wirklich geschah. Der Abt
hat überdies seinem Gotteshause seine Freiheit, die es zu den

Priestern hat, ferner sich selbst den Zehnten vorbehalten; dafür

soll er und der Convent die Kirche zu Stans decken; nebstdem

soll er künftig nicht verpflichtet sein, den Pfründen etwas zu

geben, ausgenommen die 7 Pfunde, die der obern Pfründe ge-

hören, dazu den jungen Zehnten, welcher der Seelenmeßpfründe

gehört. Die Kirchgenossen haben sich noch vorbehalten ihr Land-

recht und ihre Landesfreiheit, die sie von Kaisern und Königen

hergebracht haben. So auch der Abt, daß er und sein Gottes-

Haus der Leutpriesterei nichts zu geben mehr Pflichtig sein sollen,

wenn dieselbe nicht genug Hütte, „als sie setz an Gült stat."

So geschehen im Heumonat 1462. ')

Kurz darauf, den 2. September 1468, wurde Johannes

Sulzberg nach der Präsentation des Abten vom Bischof in Con-

stanz auf die Leutpriesterei in Stans admittirt: >,và e8t xra-
àinutio llolmnm Làder-; lieeano ckeeanatus ImesrnenÄL
aà eeekemain paroeirialsirr in Ltans vaeauteur per- nrortsin

Mvnàrn Meài (Iriitk per venerudileru et religiosnin in

5) Kirchenarchiv Stans; Geschichtsfr. XXX. 1s; amtl. Sammlung
der eidg. Absch. H. 324.
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(Iwisto O. Hàrieuin ?0icker ndbàm monustsrii lllantis

àZslaruin xresentà et Imdet coininissionein jnrnrnli".
Am 17. gleichen Monats wird Pfarrer Sulzberg investirt.

Eine Bestätigung der Wahl der Geistlichen auf die Pfänden

erhielten die Unterwaldner von Papst Julius II. Am 8. Jan.
1512 erhalten sie das feierliche Privilegium, taugliche Priester

(xersonas iàsas) zu den Kirchenpfründen des Landes zu er-

nennen swoininnro) und dem Bischöfe oder den Patronen zu

Präsentiren. Als Grund gibt der Papst in seinem Lrsve diesen

an: Weil sie, die Unterwaldner, von jeher beständige Treue und

Anhänglichkeit gegen den heiligen Stuhl und die römische Kirche

bewiesen haben und noch beweisen, und fügt bei, daß er nur
bestätte, was sie seit langer Zeit besessen haben. Zugleich spricht

der Papst sie los von aller Excommunication, Suspension, Inter-
dikt und jeden andern kirchlichen Strafen, mit welchen sie be-

haftet sein möchten, und bedroht sogar diejenigen, welche diese

seine den Unterwaldner» ertheilte Gunst zu vereiteln suchen würden,

mit dem Zorne Gottes und der Npostelfürsten Petrus und Paulus. H

Weil der Pfarrer von Staus, wie die oberteitlichen Proto-
kolle anzudeuten scheinen, einigermaßen als Landcspfarrer galt,
so erhielten auch seine Sigristen eine gewisse Auszeichnung von
der Oberkeit. Am Sonntag nach Triuitatis 153V beschloß der

Wochenrath, den Sigristen von Staus eine Kleidung zu schenken.

Dieselbe war von Farbe weiß und roth, also „miner Herren

Färb". H

Schon 1601 fanden die Kirchgenossen, daß das Einkom-

men der Pfründen zu mager sei und beschlossen daher am 8. Dez.

dieselben aufzubessern. Zu dem Zwecke mußte von jeder Kuh

„Winterig", sowie von jeder Kuh „Sömmerig" in den Eigen-

1) llsZIst. znoelnuu. st invest. im ehemai. Archiv Konstanz, jetzt

Freiburg im Brcisgau.
2) Archiv Nidwaldcn.
2) Räth» und Landl.-Protok. I. 44.
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alpen, auch von je 860 Pfd. Kapital 1 Batzen Steuer entrichtet

werden. ') Weil auch diese Aufbesserung nicht hinlänglich schien,

so waltete später vor dem Georgenlandrath den 23. April 1616
die Frage, ob man die 5 Pfründen in Stans in viere zusammen-

schmelzen wolle, nämlich die Frühmesserei eingehen lassen wolle

und die andern mit derselben aufbessern. Dieses Ansinnen gefiel

einsweilen dem Landrathe nicht und er ließ es bei den alten

Stiftungen verbleiben. 2) Was der Landrath hier nicht für gut

fand, das befürwortete die Obrigkeit kurz darauf beim Ordinariat
in Konstanz, nämlich die Frühmesserei mit den vier andern

Pfründen zu vereinigen. Das Ordinariat entsprach diesem Ge-

suche den 24. Mai 1618, mit der Bedingung, daß die Obligen-
heiten der Frühmesserei durch die andern Verpfründeten erfüllt
werden. 2) Seit dem Bestände des Bisthums Konstanz hatte

Nidwalden keinen bischöflichen Kommissar für sich allein; nur
das große Vierwaldstätter-Capitel hatte einen solchen. Bei der

im Jahre 1723 in Nidwalden abgehaltenen bischöflichen Visita-
tion hatte die Oberkeit den Weihbischof Franz Joh. Anton von

Sirgenstein ersucht, dem Lande Nidwalden einen bischöflichen

Commissarius beim Ordinariate zu Konstanz auszuwirken. Nach-

dem auch zu Konstanz zu wiederholten Malen das Gesuch er-

neuert und motivirt worden war, willfuhr der Bischof der Obrig-
keit im Jahre 1724. Er gestattete ihr, zwei Geistliche zu präsen-

tiren. Die Oberkeit schlug den Dr. Victor Remigi Odermatt,

Sextar und Pfarrer zu Stans und den Peter Anton Heglin,
Pfarrhelser daselbst, vor, von welchen der erstere ernannt und

vom bischöflichen Kommissar Sager in Jngenbohl im Namen

des Bischofs beeidigt wurdet)

6 Räth- und Landl,-Protok. III. 234.

-) l. c.

2) Siehe „Beiträge zur Geschichte von Nidwalden". I. Heft, 65

und folgende Seite.
Bünti in seiner Chronik, und Archiv Nidwalden.
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Den 6. November 1724 machte der neuerwählte Com-

missar dem Klerus von Nidwalden davon Anzeige, welcher in
einer Versammlung demselben Glück wünschte und Gehorsam

versprach. ')

Anhang.
Nr. 1.

1376.

Wir Heinrich von Gottes Gnaden Bischof ze Constentz

tuon kunt allen lüten an diesem offenen briefe für vns vnd

alle vnsere Nachkommen, das wir von der irrung vnd ftöß

wegen, so wir jerlichs daher gehept haben mit den erberen

vnd geistlichen dem Abbte vnd dem Conuente ze engelberg

St. Benedichten ordenß von vnser quarten wegen der kilchen

ze Stans vnd ze Buochs, mit demselben abte vnd Convent

lieplich vnd einheilliglich mit guoter Vorbetrachtung vnd nach

vnser Pfaffen rat übereinkommen sin in solcher Maß, daß der

vorgenande abte und Convent vnd alle ir nakommen vns vnd

allen vnseren nakommen hinand hin eweklich jerlich vf st.

Hilarien tag richten werden und geben füllen von vorgenann-
den zwein quarten ze Stans vnd ze Buochs zehen guldin guote

vnd vollffwere an dem Wechsel ze lucern. Vnd sullen vns ouch

die richten ane vnsren schaden eim jeglichen vnsren gewisten Botten,
den wir darzu schicken. Deß zu einem waren vrkund haben

wir vnser bischöflich ingesigel gehenkt in dem jare da man

von christus geburt zalte drizehen hundert jar darnach in dem

sechsten vnd fibenzigesten jare.

') Akten des Priesterkapitels Nidwaldens.
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Nr. 2.

1494, 17. April.

vnnisl àsi st npostolies ssäis grntin Dpiseoxus
LsIIinonsis Rsvsrsnài in eiiristo pntris st <l«mini 1'Iwins
snàsin Zrntin Lpiseoxi st prnsxositi seelssis lüonstnntisnsis

vienàs in pontiüenlibns Zsnsrnlis. RseoZnoseinnns xsr
xrnsssntss, <pnoà nnno st àis intrn notntis in eeeissin

pnroeinnü vilis Ltnà in Ilnàsrvniàsn insi^nin xontiü-
enlin sxsresntss ^.Itnrs novuin äsxtsri intsris in snàsin

seeissin tnnäntnin in Iionorsin Lnnetornin àoànnnis Lnp-
tists, Lxinonis st àuàs npostoloruin, Nnris inngànlsns,
NnrZnrsts, Nnuricii st soeioruin sins ne Otilis vir^inis
eonssernvimns, Ltntnsntss àisin àsàientionis nltnris in
àonnnienin post tsstnin àànnnis Lnptists psrnZsnànin
illninipug solsinnitsr eslstnnnàn. (inpisntss itnipus nt
àietn seeissin enin àieto ne nliis nltnribns eongrnis trs-
«pnsntstnr ironoridus eristi<pns ààslss so lidsntius eon-
Ünnnt nà snnàsin, <puo idiàsin àono eslsstis grntis ss

eonspsxsrint udsrins rstsetos, Oinnibns st singnlis eristi-
ûàslidns vors psnitsntidns eontsssis st eontritis, <pni in

snxrnäietornin tnin seelssis tannin nltnrinin snnetormn

prnsnoininntoruin ne àsàientionis tsstivitntidns àsvotionis

ennsn iilie eonüuxsrint st pro tà'ien ssu ornninsntis
snrnnàsin eonpnrntions ssn rspnrntione innnns porsxsrint
nchntriess, Os oninipoìentis Osi inissrieoràin ne Lsn-
tornin ?stri st ?nnii npostoloruin sins eonLsi sntkrnMs,
nnetoritnts stinin oràinai'in àieti àoinini nostri eonstnntiensis

(junärnZintn àiss inànlgsntinrnnr às injnnetis sis psnitsn-
tiis inissrieoràitsi' in àoinino rslnxnnins prssoutidns per-
pstnis tntnris tslnxoridns ànràris. In cpnoruin ààsin st
tsstinroninin prsinissornm littsrss prsssntss inàs üsri st
siZilli nostri xontitienlis ^jussiinns st tseiinus nxxsnsions
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inuniri. Datum et aetum udi suxra, Lud anno s. nativi-
tute domini Niiiesimo ^uadringentesimo nonagesiino

quarto die deeima sextima mensis axriiis. Indicüons
duodeeima.

do. Loed Notarius
dee serixsit.

^ ^

î ' >
- > ^ ,.,>,. ..'l -i I j j-,

Nr. 3.

1497, 6. Brachmonat. ^

Daniel dei et axostoiiee sedis gratia Dxiseoxus
Dellinensis Reverendi in edristo i>atris et domini doimni

Dugonis eadem gratin Dxiseoid Ldnstantiensis in xontid-
eaiidus viearius generaiis. Iteeognoseimus per xresentes,
quod sud anno domini illiilesimo quadringentesimo non-
gesimo seq)timo, die autem sexta mensis ^unii in Vndsr-
rvalden in seeissia q>aroediaii Ltans insignia xontideaiia
sxereeutes Altare Lanete Xatdarine iateris dextsri eirea

nrinorein.januam tundatum in iionorem e^usdem ae sane-

torurn doiiannis daxtiste, Lznnonis et dude axostoiorum,
Ligisrnundi régis, Älargarete, Nanrieii et soeioruin e^us,

r^xxoionie, Dtiiie et rlgnetis virginum eonseeravimus,
Ltatuensss annuunr diein dedieationis aitaris in xrimam
doininieanr nrensis ^unii iiiie xeragsndam. Luxientos
dsnique ut dieta eeeiesia eunr xredieto altari eongruis
treqnentetur donorilius eristique üdeies eo iidentius
eonduant ad eandein, quo ii>idsm dono eeiestis gracie
se eonsxexsrint udorius retsctos, Omnidus et singuiis
eristiddeiidus vers penitentidus eontessis et eontritis,
qui in suxradietorum ixsius aitaris sanctorum xrsnomi-
natorunr et dedieationis testiviìatidus devotionis eausa
ad dietuin aitare eonüuxsrint vota sua inidi xersoi-
vsndo st xro tadriea sen ornainentis sorundem eonser-
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vatiouem se rsxaratiouem manus xerrexsriut ach'utrieès,
6e omuipeteiitis àei miserieerà ae Deatorum Detri et
Dauli axestelerum ejus eentisi suüragiis (juaàraZiuta âies

iuàulZeutiarum às iu^uuetis sis xeuitsutiis miserieeràiter
iu àemiue relaxamus xreseutidus xerxetuis luturis tem-

poridus àuraìuris. Iu quorum Làem et testimoàm
xreiusertorum lltteras xreseutes iuàs tisri et simili olkeii
uostri xoutiDealis ^'ussimus et leeimus axxeusioue eorre-
dorari. Datum st aetum ^uuo et äis <tuo taetum. Iu-
àietious àeeima «luinta.

le. Deck netarius
lise serixsit.

Nr. 4.

1647, 18. Heumonat.

Iu Mmius Demiui àeu. Dlos Draueiseus ^oauues

Dei et ^xestàW 8eà Dratia Dxiseoxus Doustautieusis,
Demiuus àgim Najoris et DeuiuAèe, irises uetum taei-

mus, c^uecl àuo Demiui millésimé sexesutesimo c^uaàra-

Zesimo sextimo, àeeima oetava àulii Deelesiam Daroelri-
alem iu oxxiào Ltaux clitiouis Duàerrvalàeusis aà lauclem

et Flei'iam 8ummi et Dmuixotsutis Dei uee ueu Deatorum

rlxostolorum Detri et Dauli, sud quorum xatreeiuie et
Veealmle kuuàata et exstrueta luit àieta Deelesia et eorum
suLragie miserieeràiter imxlorato servatis iu lus àelûtis
solemuitatidus et ritidus iuxta eeustitutioues et lormam
sauetse matris Deelesire eum asxorsioue accuse deueàià
et iuesusu et saerm unetiouis imxressieus uuaeum sex
rVItarilms iu ea existeutidus, quorum 8 um m um iu De-

uorem 88se. Drueis et 88. 4xostelorum Detri et Dauli,
8seuuàum iu meàie lteelesia: iu lreuorem Dmsx Vir-
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gillis àà et 88. duodscim ^postolsruill, sr till m

a cornu HvonAsIii viciàs xrWcsdenti in Ironorsin Linre.

Vir^inis NnrÍW, 88. -tonnà IZvâllZsIià, vominici et

L!g.tààîe 8ensll8Ì8, yuartuin n cornu Lvan^elii nd

inuruin in Iionorein 88. ànss, àncisci et iMNtii.
(Zllilltllill ll cornu ZZxistolse vicinius insdio ill tionorein
88. -lokìlllli» LoxtistN, dodoci st àtonii, 8extuin g. cornu

Lxistoà nd inuruin ill ironorenr Linke. Virginis Nurise,
88. 8ekastilllli, duroli Lorrornei, Itocln, ^.rnoldi^ Latirn-

riinr, Uni^uritlnv V. et 8. Liisudstà dsdicnviinus. 8s-

<iusllti die, Mes àit àseiillll noun dulii 8ncsIIuill sud-

terruneuin sud Lcclesiu imroclàli nspergendo n^un done-

dictn e^'us<iue nlturs ullieuill consecratuni tuit ill iionorein
Lslltissiillll! Virgiuis àà, 88. àuse, .loÄsiiinu st -Is-

8sMi, nc cuilidet ex xrkedictis sextsin ^.Itnridus sg-crse

Itsliciui»! de 8oeiàte 8. Nuuritii st de 8. KulliZunà
V. inciuske tusrunt, uns excexto a cornu LvunAelii nd

inurum eui udditke tuerunt sncrss Iteii^uise de 8. IZulltio
Lunàtore 8ocietutis .Issu. IIuivorLÍs LdristiddeliduL xrke-
tdtllill Leelesillill st 8llcsIIuill dévots visit-àidus irodie
in dis cousscrutionis ulluill unnuin st ill die sullivorsurio
e^usdein, «^ui ^ustllllllis Hominien às tsstum 8. Nnrim
Nllgdidsllse cslodrnditur ^undrnAilltn dies de vorn illdul-
^enìin ill tormn Lcclssim consustn concodimus. Ill <^uo-

rum Ldeill xi'Wselltes Lontidcnli nostro si^illo muniri
curnvimus. Lollstàise ^imo, Neuse, die ut suxrn. lu-
dictions xrimn.
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